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RS OGH 1957/10/30 7Ob467/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1957

Norm

ABGB §1077

Rechtssatz

Es steht nicht im Belieben des Vorkaufsberechtigten, nur einen Teil der Sache einzulösen, wenn die ganze Sache

verkauft werden soll.

Entscheidungstexte

7 Ob 467/57
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